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schen Vertretungen nach Jerusalem verlegt haben und sich wei-
gern, der genannten Resolution Folge zu leisten;

3. fordert diese Staaten erneut auf, sich in Übereinstim-
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die einschlägi-
gen Resolutionen der Vereinten Nationen zu halten;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.

76. Plenarsitzung
2. Dezember 1998

53/38. Die Situation im Nahen Osten: Der syrische Golan

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Die Situation im Nahen
Osten",

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs124,

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Sicher-
heitsrats vom 17. Dezember 1981,

in Bekräftigung des Grundprinzips der Unzulässigkeit des
gewaltsamen Gebietserwerbs, im Einklang mit dem Völker-
recht und der Charta der Vereinten Nationen,

erneut bekräftigend, daß das Genfer Abkommen vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten125 auf den besetzten syrischen Golan Anwendung findet,

zutiefst besorgt darüber, daß sich Israel unter Verstoß gegen
die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und der Ge-
neralversammlung nicht aus dem seit 1967 unter Besetzung ste-
henden syrischen Golan zurückgezogen hat,

betonend, daß der Bau von Siedlungen und die Tätigkeiten,
die Israel seit 1967 in dem besetzten syrischen Golan durch-
führt, illegal sind,

mit Genugtuung über die Einberufung der Friedenskonfe-
renz über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in Madrid auf
der Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967)
vom 22. November 1967, 338 (1973) vom 22. Oktober 1973
und 425 (1978) vom 19. März 1978 sowie der Formel "Land
gegen Frieden",

mit dem Ausdruck ernster Besorgnis darüber, daß der Frie-
densprozeß ins Stocken geraten ist, was die Verhandlungen mit
Syrien und Libanon betrifft, und in der Hoffnung, daß die Frie-
densgespräche bald wieder an dem bereits Erreichten anknüp-
fen werden,

124 Ebd.
125 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973.

1. erklärt, daß Israel die Resolution 497 (1981) des Si-
cherheitsrats bislang nicht befolgt hat;

2. erklärt außerdem, daß der Beschluß Israels vom
14. Dezember 1981, den besetzten syrischen Golan seinem
Recht, seiner Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unter-
stellen, null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt, wie
vom Sicherheitsrat in seiner Resolution 497 (1981) bestätigt,
und fordert Israel auf, diesen Beschluß rückgängig zu machen;

3. bekräftigt ihre Feststellung, daß alle einschlägigen
Bestimmungen der Kriegsordnung in der Anlage zum Haager
Abkommen von 1907126 sowie des Genfer Abkommens vom
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten125 nach wie vor auf das seit 1967 von Israel besetzte syri-
sche Hoheitsgebiet Anwendung finden, und fordert alle Ver-
tragsparteien dieser Übereinkünfte auf, ihre Verpflichtungen
aus diesen Übereinkünften unter allen Umständen einzuhalten
beziehungsweise deren Einhaltung sicherzustellen;

4. stellt erneut fest, daß die weiter andauernde Besetzung
des syrischen Golan und dessen De-facto-Annexion ein Hin-
dernis auf dem Wege zur Herbeiführung eines gerechten, um-
fassenden und dauerhaften Friedens in der Region darstellen;

5. fordert Israel auf, die Gespräche mit Syrien und Liba-
non wiederaufzunehmen und die im Verlauf der vorangegange-
nen Gespräche eingegangenen Verpflichtungen und abgegebe-
nen Zusicherungen zu achten;

6. verlangt erneut, daß sich Israel in Durchführung der
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats bis zur Linie
vom 4. Juni 1967 aus dem gesamten besetzten syrischen Golan
zurückzieht;

7. fordert die betroffenen Parteien, die gemeinsamen
Schirmherren des Friedensprozesses und die gesamte interna-
tionale Gemeinschaft auf, alle erforderlichen Anstrengungen zu
unternehmen, um die Wiederaufnahme des Friedensprozesses
und seinen Erfolg sicherzustellen;

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die Durchführung
dieser Resolution Bericht zu erstatten.
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53/39. Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen
Rechte des palästinensischen Volkes

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom
29. November 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 3376

126 Siehe Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conven-
tions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press,
1915).




